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Von einer falschen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung bis zur Abrechnung von 

„Leistungen“ post mortem reichten die 
Themen, mit denen sich der Beauftragte 
für das Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen („Korruptionsbeauftragter“) der 
Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, 
Peter Pfeiffer, zwischen November 2007 
und Ende Oktober 2009 beschäftigen 
musste. Es gab in diesem Zeitraum ins-
gesamt 79 gemeldete Fälle, von denen 
die meisten bereits abgeschlossen sind 

– manche mit wenig erfreulichen Kon-
sequenzen. So hat der KV-Vorstand in 
fünf Fällen Strafanzeige bei der Staats
anwaltschaft erstattet. Der Bericht 
wurde der KV-Vertreterversammlung im 
Januar vorgelegt. 

Die Themenpalette des Fallkatalogs ist 
umfangreich: Da wurden – scheinbar 
und auch tatsächlich – Fälle abgerech-
net, obwohl die persönliche Leistungs-
erbringung nicht gegeben war. In elf Fäl-
len wurde der Korruptionsbeauftragte 
mit dem Verdacht der Abrechnung von 
Leistungen bei Patienten konfrontiert, 
die zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung bereits tot waren. Neun dieser 

„post mortem“-Fälle wurden zur wei-
teren Bearbeitung an das Landeskrimi-
nalamt gegeben, in einem Fall konnte 
die Krankenkasse ihre Behauptung 
nicht schlüssig darlegen. In einem wei-
teren Fall aus dieser Kategorie verlangte 
eine Krankenkasse eine „Plausibilitäts-
prüfung“ wegen der Abrechnung von 
Leistungen nach Eintritt des Todes ihres 
Versicherten. 

Wundersame Fallzahlvermehrung durch 
Übernahme von Patientenakten

Mehrmals wurden Fälle eines angeb-
lichen Chipkartenmissbrauchs gemel-
det, die dann aber meistens bei den 
Krankenkassen landeten. Dabei geht es 
sowohl um geklaute als auch sonst wie 
missbräuchlich eingesetzte Chipkarten, 
mit denen sich Patienten beim Arzt vor-
stellten. 

Noch nicht abgeschlossen ist ein Ver-
dachtsfall „der Fallzahlvermehrung 

durch Übernahme von Patientenkar-
teien“.

Wegen des Verdachts der „Rezeptfäl-
schung“ hat ein Arzt einen Patienten bei 
der KV angezählt. Der Fall ging an die 
betreffende Krankenkasse. Nicht bestä-
tigt hat sich die Verdachtsmeldung einer 
Krankenkasse, wonach ein Arzt Blanko-
Verordnungen ausgestellt habe.

Beim Korruptionsbeauftragten landen 
längst nicht nur Meldungen, in denen 
Ärzte angezählt werden. Gleich in meh-
reren Fällen richteten sich Beschwer-
den gegen Krankenhäuser, u. a. wegen 

„Nichtbehandlung“, „rechts- und/oder 
zweckwidriger Nutzung von Finanzmit-
teln“ oder „Arzneimittelbetruges post 
mortem“. Während sich der letzte Fall 
nicht bestätigt hat, erfolgte wegen der 
vermutlich zweckwidrigen Nutzung von 
Finanzmitteln Strafanzeige gegen das 
betreffende Krankenhaus.

Unterschriften am Krankenbett und aus 
dem Urlaub

Anonyme Hinweise gab es wegen des 
Verdachts der Praktizierung ohne ärzt-
liche Zulassung (Abgabe an die Ärzte
kammer) und wegen Befunden und 

Abrechnungen, die von Ärzten unter-
schrieben waren, die zum fraglichen 
Zeitpunkt urlaubs- oder krankheitsbe-
dingt abwesend gewesen sein sollen 
und betreffende Leistungen gar nicht 
hätten erbringen können. 

Schulschwänzen mit ärztlicher Hilfe?

Eine Firma und eine Schule haben sich 
wegen einer angeblich falschen AU-
Bescheinigung für einen ihrer Beschäf-
tigten bzw. eines angeblich falschen 
Attestes für einen Schüler an die KV 
gewandt. Beide Vorwürfe haben sich 
indes nicht bestätigt. 

Spannend auch dies: Ein MVZ wird der-
zeit wegen des Verdachts des Abrech-
nungsbetrugs überprüft – „angezeigt“ 
von einer Krankenkasse. 

„Tippgeber“ oder Anzeigeerstatter sind 
in erster Linie Krankenkassen, aber 
auch Behörden und in einigen Fäl-
len auch Abteilungen der Kassenärzt-
lichen Vereinigung selbst. In einem 
Fall hat allerdings auch ein Arzt einen 
Kollegen bei der KV Berlin angezählt 
wegen angeblichen Verstoßes gegen 
das Berufsrecht. Der Fall wurde an die 
Ärztekammer Berlin abgegeben. 	 -litt
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Vom Schulschwänzen mit ärztlicher Hilfe bis  
zum Abrechnungsbetrug
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